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Neuer Standard f�r die Datenbereitstellung
bei der LSt-Außenpr�fung
Vereinfachter Datenzugriff auf die Lohnbuchhaltung durch die Digitale LohnSchnittstelle

Der Beitrag geht auf die Frage ein, wie dem Lohnsteuer-Außenpr�fer die

steuerrelevanten Lohndaten m�glichst schnell zur Verf�gung gestellt

werden k�nnen. Interessant ist dieses Thema f�r alle Gesch�ftsf�hrer

und Personalabteilungen. F�r den Leser ist das Thema von Interesse,

damit k�nftig nicht vermeidbare Lohnsteuer-Außenpr�fungen schneller

und kosteng�nstiger erledigt werden k�nnen. Nach einer Empfehlung

des BMF vom 29.6.2011 soll k�nftig eine einheitliche Digitale Lohn-

Schnittstelle bei allen Lohnprogrammen vorgehalten werden.

I. Ausgangssituation

Unter einer Lohnsteuerpr�fung versteht man eine planm�ßig, nicht

nur bei unregelm�ßiger Abf�hrung der Lohnsteuer vom Betriebsst�t-

tenfinanzamt im bestimmten zeitlichen Turnus (zumeist zwei Jahre)

durchgef�hrte Pr�fung. Hierbei wird die ordnungsgem�ße Abf�h-

rung der Lohnsteuer bei privaten und �ffentlichen Arbeitgebern ge-

pr�ft. Bei der Definition des Pr�fungsumfanges wird festgestellt, wel-

che Arbeitnehmer im Rahmen der Lohnsteuerpr�fung in Frage kom-

men. Dabei werden die H�he des gezahlten Arbeitslohnes und Sach-

bez�ge gepr�ft. Im Rahmen eines Haftungsbescheides fordert dann

das Finanzamt die Lohnsteuer nach. Nach Verlangen kann im Rah-

men der Pr�fung neben dem Arbeitgeber auch der Arbeitnehmer

mitwirkungspflichtig werden (§ 42f EStG).

Der Lohnsteuerpr�fer meldet sich in der Regel vier Wochen vor dem

eigentlichen Pr�fungsbeginn an. In den meisten F�llen umfasst der

Pr�fungszeitraum drei bis vier Kalenderjahre, wobei gerade der letzte

Lohnabrechnungszeitraum h�ufig einbezogen wird.

Grunds�tzlich ist der Aufwand f�r das Unternehmen f�r die Vorberei-

tung und Durchf�hrung einer Lohnsteuerpr�fung sehr hoch, da di-

verse Unterlagen zur Verf�gung gestellt werden m�ssen. Es gibt kei-
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nen generellen Pr�fungsschwerpunkt. Im Laufe der Zeit haben sich

aber bestimmte Sachgebiete herauskristallisiert, die von jedem Pr�fer

genauer beleuchtet werden. Besonders kritisch betrachtet werden alle

steuerfreien Leistungen, die dem Arbeitnehmer gew�hrt werden.

Dazu z�hlen die Reisekosten, Betreuungszusch�sse, Wochenend- und

Nachzuschl�ge und Jobtickets. Beliebt sind auch die private Kfz-Nut-

zung, Fahrgelder, Geschenke, Betriebsveranstaltungen, Aushilfsbe-

sch�ftigungen sowie Unterkunft und Verpflegung. In der Regel wer-

den auch die Bez�ge der Gesch�ftsf�hrer im Rahmen eines Fremdver-

gleiches sowie geringf�gige Besch�ftigungsverh�ltnisse �berpr�ft.

II. Die Digitale Betriebspr�fung

Seit 2002 hat die Finanzverwaltung das Recht, im Rahmen von Au-

ßenpr�fungen die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellte

Buchf�hrung durch Datenzugriff zu pr�fen (§ 147 Abs. 6 AO). Dabei

erstreckt sich das Datenzugriffsrecht auf alle steuerrelevanten Daten

und somit auch auf die Lohnbuchhaltung. Mit Hilfe der Spezialsoft-

ware (IDEA – Interactive Data Extraction und Analysis) ist dem Pr�-

fer Zugang zu „steuerrelevanten Daten“ zu gew�hren. Dabei muss der

Fiskus deutlich definieren, welche Daten in die Pr�fung einbezogen

werden sollen.1

Folgende Unterlagen k�nnen vom Pr�fer verlangt werden:

– Personalstammdaten (mit unterj�hriger Historie)

– die Stammdaten der Arbeitgeberleistungen (Zusch�sse, Versiche-

rung, Darlehen)

– die Bewegungsdaten L�hne und Geh�lter (Entgeltnachweise, Be-

und Abz�ge, Lohnkonten, Lohnjournal)

– Stamm- und Bewegungsdaten Reiskosten

– die Vertr�ge der Mitarbeiter

– Sachkonten aus der Finanzbuchhaltung

– Kassen- und Bankbelege

Ferner kann der Pr�fer verlangen, dass ihm die relevanten Daten auf

einer CD ausgeh�ndigt werden, damit er diese auf seinem Notebook

auswerten kann. Die Daten sollten nach der Empfehlung der Finanzver-

waltung dem GDPdU-Beschreibungsstandard entsprechen (GDPdU-

Grunds�tze zum Datenzugriff und zur Pr�fbarkeit digitaler Unterla-

gen).

III. Die Digitale LohnSchnittstelle

Nach einer Empfehlung zur Anwendung eines einheitlichen Stan-

darddatensatzes als Schnittstelle f�r die digitale Außenpr�fung (Digi-

tale LohnSchnittstelle [DLS]) des BMF an die Obersten Finanzbeh�r-

den der L�nder2) soll die einheitliche Schnittstellenbeschreibung

m�glichst in allen Lohnabrechnungsprogrammen vorgesehen werden

und bereitgehalten werden. Hintergrund f�r die Erarbeitung und Be-

schreibung einer solchen Schnittstelle war, dass in Deutschland von

den Firmen ca. 260 verschiedene Lohnabrechnungsprogramme einge-

setzt werden. Dabei sind diese jeweils anders aufgebaut und struktu-

riert.

Zur Vermeidung von Zweifelsfragen und Unklarheiten zu den Inhal-

ten der elektronischen Dateien und Datenfeldern, technischen

Schwierigkeiten beim Aufbereiten der elektronischen Daten sowie

von Datennachforderungen hat die Finanzverwaltung die DLS erar-

1 FG Rheinland-Pfalz, 13.6.2006 – 1 K 1743/05, EFG 2006, 1634.
2 BMF, & ((Datum?)) – IV C 5 – S 2386/07/0005, & ((Fundstelle?)).
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beitet. Diese Schnittstellenbeschreibung dient dazu, den Export von

Daten aus dem Lohnbuchhaltungssystem des Arbeitgebers zur �ber-

gabe an den Lohnsteuer-Außenpr�fer zu erleichtern. Die einheitliche

Schnittstellenbeschreibung soll sicherstellen, dass der Lohnsteuerau-

ßenpr�fer auch die angeforderten Daten erh�lt. Welche Daten das

Lohnkonto enhalten muss, ist in § 41 EStG und § 4 LStDV geregelt.

Der DLS stellt keine abschließende Definition und Aufz�hlung aller

relevanten Daten dar. Ferner ist die DLS nicht verbindlich vorge-

schrieben, die Finanzverwaltung erhofft sich aber eine baldige Umset-

zung. Da die Lohnsteuer-Außenpr�fung schneller und mit weniger

Aufwand abgeschlossen werden kann, wird ein Interesse bei der Um-

setzung beim Arbeitgeber erhofft. Es k�nnen auch dar�ber hinausge-

hende pr�fungsrelevante Daten erhoben werden.

PRAXISTIPP: Seit dem 1.7.2011 steht auf der Internetseite des Bundes-
zentralamts f�r Steuern (www.bzst.bund.de) die jeweils aktuelle Version
des DLS zur Verf�gung und kann hier heruntergeladen werden.

IV. Fazit

Die DLS stellt nur eine Empfehlung dar, aber je eher die verantwort-

liche Abteilung diesen Standard zusammen mit der Softwarefirma

einf�hrt, umso eher kann der schnellere Datenzugriff bei einer unver-

meidbaren Lohnsteuer-Außenpr�fung zu einer Verk�rzung der Pr�-

fungszeit f�hren.
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